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Geschätzte Berufsbildner:innen 

Das Thema Strähnen-Techniken ist am 9. Kurstag unser Leistungsziel. 

Damit wir genügend verschiedene Variationen vorstellen können, besprechen 

wir die Aufgabe am 8. üK Tag und werden diese als Hausaufgabe erteilen. 

 

Die Lernenden werden die Hausaufgabe im Geschäft ausführen und fertig ge-

stellt an einem Übungskopf, am üK-Tag 9. mitbringen und präsentieren. 

Es kann aus dem Lehrbetrieb ein beliebiger Übungskopf verwendet werden, 

welcher dem Ziel der Strähnentechnik entspricht. 

Wir bitten Sie höflichst, Ihre Lernende bei dieser Aufgabe zu unterstützen.  

Die Technik wird vorab am üK-Kurstag 8. besprochen. 
Das Ziel der Strähnentechnik muss auf dem Diagnosetechnikblatt beschrieben 

werden, welches im üK abgegeben und zur Verfügung gestellt wird. 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Engagement, 

mit freundlichen Grüssen 

 

 
Corinne Hörndli  

üK-Kommissionspräsidentin  
coiffure S U I S S E Kantonalverband Zürich 


